
Beschluss über die Gewährung eines Kredites von
14,77 Millionen Franken für den Neubau der Mensa und
für die Sanierung des Hauptgebäudes der Kantonalen
Gewerblichen Berufsschule Ziegelbrücke

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2003)

1. Die Landsgemeinde gewährt für den Neubau der Mensa und für die
Sanierung des Hauptgebäudes der Kantonalen Gewerblichen Berufs-
schule Ziegelbrücke einen Kredit von 14,77 Millionen Franken (Preisstand
April 2002).

2. Zur Finanzierung erhebt der Kanton einen Bausteuerzuschlag von 0,5
Prozent auf der einfachen Staatssteuer ab dem 1. Januar 2004.

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, zusätzliche Abschreibungen zu Las-
ten der Laufenden Rechnung des Kantons vorzunehmen.

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Unerheblich erklärter Memorialsantrag

1. Memorialsantrag

Am 24. Januar 2003 reichte ein Bürger nachstehenden Memorialsantrag ein:

«1. Der Kanton Glarus als Eigentümer stellt der Sport Intellekt Representation AG in Gründung resp. dem Initianten
F. Reust das Gebiet Hüttenböschen/Seeflechsen im Baurecht und unentgeltlich für eine Dauer von 50 Jahren
für die Realisierung des Projektes Sport- und Businesspark Glarnerland zur Verfügung.

2. Landrat und Regierungsrat setzen sich im Rahmen der laufenden Richtplanrevision für eine unverzügliche
Umzonung des Gebietes Hüttenböschen/Seeflechsen (Parz. Eidg. Nrn. 1703, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810,
1815, 1816, 1817, 1818, 1829) von der Landschaftsschutzzone resp. Zone für öffentliche Bauten in eine Intensiv-
erholungszone ein. Gleichzeitig ist das kantonale Schutzgebiet angemessen zu verkleinern.

3. Der Regierungsrat nimmt unverzüglich mit den entsprechenden Bundesstellen Kontakt auf, um Fördermittel für
das zukunftsgerichtete Projekt erhältlich zu machen.

4. Der Regierungsrat setzt sich für eine rasche Baubewilligung des Projektes bei der Gemeinde Mollis ein.
5. Der Landrat gewährt dem Initianten raschmöglichst einen Beitrag von 500 000 Franken für die Ausarbeitung des

Bauprojektes mit Kostenvoranschlag.

Begründung

1. Der Kanton Glarus wird bis heute nicht oder extrem schlecht, und dies trotz des hohen Durchgangsverkehrs,
wahrgenommen. Die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Kantons ist schwierig, als einer der wenigen
Kantone weist der Kanton Glarus gemäss der letzten Volkszählung einen weiteren Bevölkerungsrückgang aus.
Er ist satt und selbstzufrieden geworden, der frühere innovative Geist, die Dynamik und die Offenheit gegenüber
Neuem sind ihm abhanden gekommen. Der Kanton muss seine Positionierung innerhalb zunehmender grösserer
nationalen und internationalen Verflechtungen hinterfragen, um aus der Talsohle herauszukommen. Der Kanton
muss sich neu positionieren, Ziele neu definieren.

2. Mit dem Sport- und Business-Park Glarnerland würde ein solches innovatives, zukunftsgerichtetes Projekt
verwirklicht. Inmitten der Glarner Bergwelt, am Ufer des Walensees entsteht eine in der Schweiz einmalige
Kombination aus Kongresszentrum, Business-Standort, Funpark und Ferienparadies. Die multifunktionale
Erlebniswelt bietet eine Vielzahl von Angeboten und Tätigkeiten. Im Sommer bilden die ersten Wasserskilifte in
der Schweiz auf künstlichen Seen das Herz der Anlage, im Winter erreichen die Kongressbesucher innert
weniger Fahrminuten zahlreiche Skigebiete. Ein Modulhotel für 200 Gäste, Restaurants und Bars, ein Funpark
mit Arena und Sportplätzen bieten verschiedenste Zerstreuungsmöglichkeiten, sei es durch Sportanlässe,
Firmenevents, Openairkonzerte, dies alles neben einem reichen Sportangebot mit Wassersportarten, Wellness
und anderem mehr. Mit dem ‹Eyecatcher› (Kongresszentrum) als Blickfang sollen zudem innovative Holzbau-
technologien eingebracht werden, welche dem Kanton im Forstwesen neue Impulse verleihen sollen.

3. Die rigoros auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Anlage zieht zukunftsorientierte Firmen an, die hier
Gelegenheit erhalten, den neuesten Stand ihrer technischen Entwicklung zu präsentieren, Büroflächen zu
mieten oder die Kongress- und Konferenzinfrastruktur zu nutzen. Zudem sollen im Rahmen eines weiteren
Projektes die drei Autobahnbrücken mit Holz-, Solar- und Windprojekten für ökologische Zwecke genutzt
werden.
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4. Zwischen der A3 und der Bahnlinie Basel–Chur wird der Kantonseingang von 50 000 täglich Vorbeifahrenden als
attraktives Areal und zentraler Treffpunkt mit Anziehungskraft für die ganze Schweiz wahrgenommen. Es werden
Arbeitsplätze geschaffen, dementsprechend werden Steuern bezahlt. Auch werden die Besuchenden auf
Oekologie und Technologie sensibilisiert. Das umzuzonende Land hat in der Vergangenheit weder dem Land
Glarus noch den Bürgern etwas gebracht – keine Aufmerksamkeit, keine Arbeitsplätze, keine Steuereinnahmen.

5. Die in Zusammenarbeit mit der Firma Zschokke Management AG, Dietikon, erarbeitete Projektstudie sieht bei
Anlagekosten von rund 66,5 Millionen Franken eine Bruttorendite von rund 6 Prozent vor. Daneben werden neue
Arbeitsplätze geschaffen.

6. Weiter will das Projekt neue, innovative Verkehrskonzepte auf Strasse, Wasser und Luft fördern.

Der Kanton Glarus muss jetzt handeln. Wir müssen das vorbeifahrende Potenzial nutzen, um unserm Land einen
Innovationsschub zu geben. So werden wir gesamtschweizerisch wahrgenommen. Mit diesem Projekt werden
verschiedene Grossfirmen Teilbereiche ihrer Betriebe ins Glarnerland verlegen. Damit werden zusätzliche und
nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen.»

2. Zuständigkeit Landsgemeinde

Gemäss Artikel 59 Absatz 2 der Kantonsverfassung entscheidet der Landrat über die rechtliche Zulässig-
keit der Memorialsanträge und über deren Erheblichkeit; die zulässigen Anträge sind erheblich, wenn sie
wenigstens zehn Stimmen auf sich vereinigen.

In seiner Sitzung vom 26. Februar 2003 hat der Landrat den Memorialsantrag als rechtlich zulässig erklärt.
Bei der Erheblichkeitserklärung erzielte der Memorialsantrag indessen die erforderlichen zehn Stimmen
nicht. Demgemäss ist er in Anwendung von Artikel 62 Absatz 2 der Kantonsverfassung ohne Stellungnahme
im Memorial aufzuführen.

Nach Artikel 65 Absatz 4 der Kantonsverfassung tritt die Landsgemeinde auf einen vom Landrat nicht
erheblich erklärten Memorialsantrag nur auf besonderen Antrag hin ein; die Landsgemeinde kann in diesem
Fall die Ablehnung oder die Behandlung auf das folgende Jahr beschliessen.
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